
BA Steglitz-Zehlendorf 19.03.2026 

BüSoz Dez 5000 

 

 

Vorlage 

zur Beschlussfassung 

für die Bezirksamtssitzung am 24.03.2026 

 

 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 227/VI vom 29.11.2022 

Einbürgerungsurkunde im würdigen Rahmen überreichen 

Drucksachen-Nr. 0378/VI 

2. Berichterstatter/in: Bezirksstadtrat Tim Richter 

 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, der Bezirksverordnetenver-

sammlung die beigefügte Vorlage zur Kenntnis zu geben. 

 

4. Begründung: Auf die beigefügte Vorlage für die Bezirksverordnetenver-

sammlung wird verwiesen. 

 

5. Rechtsgrundlagen: § 36 Abs. 2 Buchst. b) und e) Bezirksverwaltungsgesetz 

 

6. Finanzielle Auswirkungen: entfällt 

 

7. Auswirkungen auf eine  

nachhaltige Entwicklung: 

entfällt 

 

 

8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 471/V): ja 

 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt: entfällt 

 

Tim Richter 

Bezirksstadtrat  



BA Steglitz-Zehlendorf 24.03.2026 

BüSoz Dez           5000 

  

 

 

Vorlage 

zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksverordnetenversammlung 

 

 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 227/VI vom 29.11.2022 

Einbürgerungsurkunde im würdigen Rahmen überreichen 

Drucksachen-Nr. 0378/VI 

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadtrat Tim Richter 

 

3. Die Bezirksverordnetenversammlung wird gebeten, von Nachstehendem Kenntnis zu 

nehmen: 

 

Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 29.11.2022 den folgenden Beschluss gefasst: 

 

„Das Bezirksamt wird ersucht, ab 2023 bis auf Weiteres wieder einmal monatlich einen 

zentralen Einbürgerungstermin im würdigen Rahmen anzubieten. Die Einbürgerungsbewer-

ber sollen rechtzeitig vor den jeweiligen Terminen befragt werden, ob sie auf dieser Veran-

staltung ihre Einbürgerungsurkunde erhalten wollen oder wie bisher separat.“ 

 

Hierzu wird folgendes berichtet: 

 

Seit dem 1. Januar 2024 liegt die alleinige Zuständigkeit für die Bearbeitung von Einbür-

gerungsanträgen beim Landesamt für Einwanderung (LEA) als zentrale Einbürgerungs- und 

Staatsangehörigkeitsbehörde im Land Berlin. 

 

Am Standort beim LEA bearbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung S fol-

gende Anliegen nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG): 

 

• Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit auf Antrag (Einbürgerungsanträge) 

• Anträge auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens der deutschen 

Staatsangehörigkeit (Staatsangehörigkeitsausweise und Negativbescheinigungen) 



• Anträge auf Erteilung einer Beibehaltungsgenehmigung (zur Abwendung eines 

Verlusts der deutschen Staatsangehörigkeit durch antragsbedingte Annahme einer 

ausländischen Staatsangehörigkeit) 

• Erklärungen im Zusammenhang mit der Optionspflicht nach § 29 StAG 

• sonstige staatsangehörigkeitsrechtliche Erklärungen 

 

Bereits seit dem Frühjahr 2023 begannen die Vorbereitungen zur Aktenübergabe durch 

das Bezirksamt an das LEA, des Weiteren wurde der Aufbau des dortigen Personalstamms 

(auch durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirke) vorangetrieben. 

 

Eine bezirkliche Einbürgerungsfeier war dem Bezirksamt aufgrund des fehlenden Personals 

sowie fehlender Haushaltsmittel nicht möglich. 

 

Obwohl die Einbürgerungen seit Januar 2024 nicht mehr in den jeweiligen Bezirken durch-

geführt werden, wird über das Integrationsbüro am 5. Juni 2026 im Rathaus Zehlendorf 

eine Einbürgerungsfeier stattfinden. 

 

Es wird gebeten, den Beschluss als erledigt zu betrachten. 

 

 

 

Tim Richter 

Bezirksstadtrat    


